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Vorwort 

Gemäß § 15 Abs. 3 UUG 2005 ist der endgültige Untersuchungsbericht so rasch wie 

möglich und nicht später als zwölf Monate nach dem Vorfall zu veröffentlichen. Kann der 

endgültige Untersuchungsbericht nicht innerhalb von zwölf Monaten veröffentlicht 

werden, so ist zu jedem Jahrestag des Vorfalls ein Zwischenbericht zu veröffentlichen. 

Gemäß § 4 UUG 2005 haben Untersuchungen als ausschließliches Ziel die Feststellung der 

Ursache des Vorfalles, um gegebenenfalls Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu 

können, die zur Vermeidung ähnlicher oder gleichartig gelagerter Vorfälle in der Zukunft 

beitragen können. Die rechtliche Würdigung der Umstände und Ursachen ist ausdrücklich 

nicht Gegenstand der Untersuchung. Es ist daher auch nicht der Zweck einer 

Sicherheitsuntersuchung ein Verschulden festzustellen oder Haftungsfragen zu klären 

(siehe Art. 20 Abs. 4 der RL (EU) 2016/798). Sowohl der Untersuchungsbericht als auch 

dieser Zwischenbericht haben dabei die Anonymität aller Beteiligten derart 

sicherzustellen, dass jedenfalls keine Namen der beteiligten Personen enthalten sind. 

Sicherheitsempfehlungen werden grundsätzlich im Rahmen der Untersuchnungsberichte 

herausgegeben. Gemäß § 16 Abs.3 UUG 2005 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 RL (EU) 

2016/798 werden Sicherheitsempfehlungen an die Sicherheitsbehörde und, sofern es die 

Art der Empfehlung erfordert, an andere Stellen oder Behörden, welche die 

Sicherheitsempfehlung in geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Vorfällen umsetzen 

können, oder an andere Mitgliedstaaten gerichtet. Die Mitgliedstaaten und ihre 

Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen angemessen berücksichtigt und 

gegebenenfalls umgesetzt werden. 

Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere 

Mitgliedstaaten, an die die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die 

Untersuchungsstelle mindestens jährlich über Maßnahmen, die als Reaktion auf die 

Empfehlung ergriffen wurden oder geplant sind (siehe Art. 26 Abs. 3 RL (EU) 2016/798). 

Wurden im Zuge der Sicherheitsuntersuchung bereits Sicherheitsempfehlungen 

herausgegeben, so sind diese im Zwischenbericht abzubilden. Diese 

Sicherheitsempfehlungen sind jedenfalls in den vorläufigen und in den endgültigen 

Untersuchungsbericht aufzunehmen, auch wenn zwischenzeitlich durch eine getroffene 

Maßnahme die ausgesprochene Sicherheitsempfehlung bereits umgesetzt wurde. Die 

getroffene Maßnahme ist bei der jeweiligen Sicherheitsempfehlung anzuführen. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Hergang 

Der Vorfall ereignete sich auf der Eisenbahnkreuzung, Bahnkilometer 20,280 zwischen 

Hofstetten-Grünau und Rabenstein a.d.P. am Freitag, den 26. November 2021, um 11:07 

Uhr UTC+1 (MEZ). 

Die Eisenbahnkreuzung ist in beiden Fahrrichtungen technisch durch eine 

Lichtzeichenanlage gesichert. 

Der Zug Z 6809 der Mariazellerbahn fuhr von Mariazell kommend Richtung St. Pölten. Kurz 

vor dem Befahren der EK durch den Z 6809 befuhr straßenseitig ein PKW von links 

kommend die EK. Ein Zusammenprall konnte nicht vermieden werden. 

1.2 Folgen 

Der:Die PKW Lenker:in verstarb am Unfallort. Beim PKW ist ein Totalschaden zu 

verzeichnen, das Triebfahrzeug wurde leicht beschädigt, die Infrastruktur wurde ebenfalls 

beschädigt. 
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2 Untersuchung 

2.1 Stand der Untersuchung 

Alle relevanten Erhebungen wurden bereits durchgeführt. Der vorläufige 

Untersuchungsbericht steht in der Finalisierung. Als nächster Schritt ist der Versand des 

vorläufigen Untersuchungsberichtes geplant und die damit verbundene Einleitung des 

Stellungnahmeverfahrens. 

2.2 Sicherheitsempfehlungen 

Es wurden noch keine Sicherheitsempfehlungen gem. § 16 Abs. 2 UUG 2005 

herausgegeben. 
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